
Beschlussauszug zu BV/09/22-045
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz 
vom 16.08.2022

Top 6.1 Abwägungs- und Satzungsbeschluss über die Entwicklungssat-
zung „OT Rastorf“ 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

19.27 Uhr Herr Höfer kommt hinzu.

Herr Müller gibt ausführliche Informationen zu diesem TOP, nach Diskussion der 
Gemeindevertretung wird abgestimmt.

Beschluss:
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Entwicklungssat-

zung „OT Rastorf“ vorgebrachten Anregungen und Bedenken von Bürgern so-
wie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange hat die Gemeindevertretung geprüft. Das Ergebnis der Prüfung und Ab-
wägung im Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss genommen.

2. Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S.3634), der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung-BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), der Verordnung 
über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung-PlanzV) vom 18. Dez. 1990 (BGBI. I S. 58), der Lan-
desbauordnung M-V (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBI. M- V S. 344) – alle 
einschließlich der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtskräftigen 
Änderungen, beschließt die Gemeindevertretung die Entwicklungssatzung 
„OT Rastorf“, bestehend aus Planzeichnung mit Zeichenerklärung und den in-
haltlichen Festsetzungen sowie die örtlichen Bauvorschriften über die Gestal-
tung baulicher Anlagen, als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.

4. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Beschluss der Satzung ortsüblich 
bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann.



Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate:   11
davon Anwesende: 10
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: 2
Stimmenthaltungen: 2
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -


	Niederschriftsauszug

